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12!A.B. 

zu 27/J 

Beiblatt zur parlam~ntskorres~ondenz 1a.Mai 1953 

An f ra g e b e an t w 0 r tun g 

In Beantwortung der Anfrage der Abg. Dr. S t ü b. e r und Genossen, 

betreffend die Praxis bei Einbürgerungen, im besonderen Fall die Ein-
, I 

bürgerung des Emmerich Waldegg-Vastagh, entgegnet Bundesmini~ter für 
'. 

Inneres Hel m erfolgendes: 

Zu 1. (Ist der Herr Minister bereit, im gegenständliohen Falle Emmerioh 
Vastagh mitzuteilen, welohe Gründe für eine bevorzugte Verleihung der 
österreiohischen Staatsbürgerschaft an den Genannten maßgebend waren?): 

Der EinbUrgerungsakt des Emmerich Vastagh wurde seinerzeit dcm Mini-

sterrate mit dem Antrage auf Stattgebun-g vorgelegt, weil das Amt der 

niedcrBsterreichischenLandesregierung die Einbürgerung des Genannten 

beantragte. Vastt\gh gab sioh als landwirtschafq.icher Arbeiter aus. Da Land­

arbeiter damals und auoh heute noch sehr gesuoht sind, wurde gegen die Ein­

bürgerung kein Einwand erhoben. Die aus dem Einbürgerungsakt ersiohtli-

chen Gendarmerieerhebungen ergaben damals niohts Naohteiliges gegen den Ein­

bürgerungsbewerber. Erst geraume Zeit nach Durohführung der Einbürgerung hat 

sich herausgestell t, daß Vastagh seine Einbürgerung ersohlichen· hat .. Das 

Amt der niederösterr~ichischen. Landesregierung h,at daher, .einV'ernehmliah 

mit dem Bundesministerium für Inneres, die Wiederaufnahme des Einbürgerungs­

verfahrens von Amts wegen V'erfügt. Bei dieser Gelegenheit wird das neuer­

lich in Verhandlung gezogene Ansuchen des Vastagh um Verleihung der Staats­

bürgerschaft a~gewiosen werden. 

~. (Ist der Herr Minister bereit, die mit der Behandlung von Staats­
bürgersohaI'tsansuoh'en befaßten Behörden allgemein anzuweisen, daß bei der 
Beurteilung der Würdigkeit V'on Staatsbürgerschaftswerbern der Charakter 
und das Vorleben dieser Personen strenger untersucht wird, damit sich 
Fälle wie der des genannten Emmerich Vastagh in Hinkunft nicht mehr er-
eignen?):' . . . . 

. Eine allgemeine Anweisung der Staatsbürgerschaftsbehörden dahin, 

daß s~c bei Vorlage von Einbü·rgerungsgs<;uchen die Pers onalverhältni sse " 

eingehend zu .überprüfen hätten, halte ich nicht für erforderlich, weil diese 

Behörden bereits im Jahre 1946 durch einen allgemeinen Erlaß des Bundes­

ministeriums für Inneres aufgefordert wurden, in jedem Falle, der dem 

Bundesministerium für Inneres V'orgelegt wird, eingehende Erhebungen über 

/ die Personal- und Familienverhältnisse der Einbürgerungsbeworber zu pflegen. 
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nie Einbürgerungsbehörden kommen diesem Auftrage nach. Dessenungeachtet wird 

es - angesichts der in die Tausende gehenden Einbürgerungen ~ natürlich Fälle 

wie die des Vastagh immer geben, was schon daraus erhellt, daß das Allge­

meine Verwaltungsverfahrensgesetz für solche Tatbestände eben die Wieder­

aufnahme des Verfahrens von Amts wegen vorsieht. 

Zu 3. (Ist der Herr Mlnister aus gleichem Anlaß weiters bereit, die zuständi­
gen Behörden darauf aufmerksam zu machen, daß eine durch einen Gnadenakt 
des Herrn Bundespräsidenten gemäß § 27 Verbotsgesetz getilgte "Belastung" nach 
dem Verbotsgesetz kein absolutes Hi:l1;dernis gegen eine Einbürgerung dars tell t 
und jedenfalls ge,ringer ins Gewioht fällt als bewiesene Verdienste für den 
österreichischen staat und die österreichische Wirtschaft?): 

Die Anfrage zu Punkt 3 bezieht sich offenbar au~ die Staatsbürger­

schaftssache des Franz Leohner. Hiezu bemerke ioh, daß dieser Akt dem Bundes­

ministerium für Inneres nicht vorgelegt worden ist. Ich kann daher hierüber 

auch keine Auskunft geben, umsomehr, als die Vollziehung in Staatsbürger­

sohaftsangelegenheiten bekanntlich Landessache ist. Doch halte ich es nicht 

für notwendig, die Staatsbürgerschaftsbehörden erst ausdrücklich darauf auf- ' 

merksam zu machen, daß eine vom Herrn Bundespräsidenten gemäß § 27 des Ver­

botsgesetzes '1947 bewilligte Ausnahme das Einbürgetungshindcrnis gemäß § 5 

Abs.2 3.Satz des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1949 wegräumt, weii diese Folge­

rung - unbeschadet de~ etwaigen freien Ermessens bei Einbürgerungen - s~lbst­

verständlich ist und bisher auch zu keinem Zweifel Anlaß gegeben hat. 

-. -. -. -. -" . -.. -. ":'" 
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